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Alljprdmlm.

Da es sehr häufig vorkommt, daß von Kindern, ja auch von Erwachse¬
nen aus der Gaffe zwecklos getrommelt wird, wodurch nicht nur die National-
Garden ohne Grund alarmirt und irre geführt,sondern auch die nahe befindlichen
Einwohner sehr belästigt, vorzüglich aber Kranke höchst nachtheilig beunruhiget
werden; so findet man sich in Folge einer so eben erhaltenen Zuschrift des hier-
ortigen löbl. National-Garde Bezirks-Commando dringend veranlaßt, zur Ab¬
stellung dieses Uebelstandes ernstlich einzuschreiten.

Es wir- somit dos unbefugte Trommeln auf offener
Strotze strengstens untersogt, und allen Familienhänptern bei sonstiger
Verantwortung zur Pflicht gemacht, diesen die öffentliche Nnbe störenden Unfug
unter ihren Angehörigen alles Ernstes sogleich abzustellen.

Wien am 10. Juli 1848.

Vom Grundgericht Landstraße.

Anton LP,
Richter.

Druck von N. Klopf«ei,, und Alerander Eurich.
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